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Preisblatt für easybank Kreditkarten 

Kartenentgelte (Mastercard oder Visa)

Die mit * gekennzeichneten Produkte werden nicht mehr angeboten, die Entgelte dafür gelten nur für Bestandskunden.

easy kreditkarte gold – im ersten Jahr1 € 35,88 p.a.

easy kreditkarte gold – in den Folgejahren € 59,88 p.a.

* easy kreditkarte gold Partnerkarte für Mitinhaber, Zeichnungsberechtigten € 40,00 p.a.

Entgelte für Kreditkarten ausgestellt ab 01.01.2016

easybank Mastercard € 18,00 p.a

younion Mastercard € 18,00 p.a

ÖAMTC Kreditkarte € 18,00 p.a

Entgelte für Kreditkarten ausgestellt bis 31.12.2015

easybank Mastercard € 11,20 p.a

younion Mastercard € 11,20 p.a

ÖAMTC Kreditkarte € 11,20 p.a

Besondere Kartenentgelte für die Kontomodelle easy plus, easy premium, easy gratis und easy konto

easy plus (bei Kontoeröffnung ab 13.11.2024):
 

easy kreditkarte für den Kontoinhaber GRATIS

easy kreditkarte gold für den Kontoinhaber € 4,00 pro Monat

* easy kreditkarte gold Partnerkarte für Mitinhaber, Zeichnungsberechtigten € 3,00 pro Monat

easy premium:

easy kreditkarte gold für den Kontoinhaber GRATIS

* easy kreditkarte gold Partnerkarte für Mitinhaber, Zeichnungsberechtigten € 3,00 pro Monat

easy gratis (bei Kontoeröffnung ab 29.10.2019):

easy kreditkarte für den Kontoinhaber € 1,00 pro Monat

easy gratis (bei Kontoeröffnung bis 28.10.2019):

easy kreditkarte für den Kontoinhaber GRATIS

easy kreditkarte für Mitinhaber, Zeichnungsberechtigten € 13,05 p.a.

easy gratis für Studenten

easy kreditkarte gold bis zum 27. Lebensjahr GRATIS

easy kreditkarte gold ab dem 28. Lebensjahr € 59,88 p.a.

easy konto (bei Kontoeröffnung bis 28.10.2019):

easy kreditkarte für den Kontoinhaber GRATIS

easy kreditkarte für Mitinhaber, Zeichnungsberechtigten € 13,05 p.a.

1 Bei Kündigung der easy kreditkarte gold im ersten Vertragsjahr wird das Kartenentgelt für die Monate, die die Karte in Anspruch genommen wurde, in der Höhe des 

   Kartenentgeltes, das im Folgejahr zur Anwendung gekommen wäre, anteilig nachverrechnet.  

2 Gratis bei konto easy premium 

3 Wird nicht bei Abrechnung mittels Lastschrift zulasten eines easybank Kontos verrechnet. 

easy plus (bei Kontoeröffnung bis 12.11.2024):

GRATISeasy kreditkarte gold für den Kontoinhaber
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Folgende Leistungen sind kostenlos inkludiert: 

Nutzung easy internetbanking und easybank App GRATIS 

Kreditkartenabrechnung monatlich elektronisch (PDF) im easy internetbanking GRATIS 

Erst-/Nachbestellung PIN-Code GRATIS 

Entgelte 

Barauszahlungsentgelt 
3 % vom ausbezahlten Bargeldbetrag 

mind. € 3,63 

Manipulationsentgelt für Kartenumsätze in EUR außerhalb der Staaten der 

EWR-Zone sowie in einer anderen Währung als EUR für Kreditkarten ausgestellt 

ab 1.1.2016 

1,5 % vom Umsatz 

Manipulationsentgelt für Kartenumsätze in EUR außerhalb der Staaten der 

EWR-Zone sowie in einer anderen Währung als EUR für Kreditkarten ausgestellt 
bis 31.12.2015 

1 % vom Umsatz 
 

Kostenersatz für den Versand von zusätzlich zur elektronischen 
Kreditkartenabrechnung erstellter Abrechnung in Papierform

€ 0,75 + Porto, Tarif Brief S pro 

Abrechnung

PIN-Änderung am Geldausgabeautomaten 

• erstmalige Änderung

• jede weitere Änderung

GRATIS 
€ 5,00 

Mahnungen (gemäß Pkt. 14 Geschäftsbedingungen für easybank Kreditkarten)  

bei einer offenen Forderung bis € 100,993 

von € 101,- bis € 500,993 

von € 501,- bis € 1.000,993 

über € 1.001,- 3 

€ 6,00 

€ 12,00 

€ 18,00 

€ 24,00 

gesetzlicher Verzugszinssatz (im Falle des Pkt. 14 Geschäftsbedingungen für 

easybank Kreditkarten) 
4 % p.a. 

Kostenbeitrag für die Rücklastschriftbearbeitung durch die easybank 
zuzüglich Rückleitungsspesen der Fremdbank3 (im Falle des Pkt. 14 

Geschäftsbedingungen für easybank Kreditkarten) 
€ 10,00 

Entgelt für Rechtsfallbearbeitung 
(bei Übergabe an einen Anwalt oder an ein Inkassoinstitut zur Betreibung fälliger 
Forderungen von mehr als € 250,- bei vom Karteninhaber verschuldeten 
Zahlungsverzug; im Falle des Pkt. 14 Geschäftsbedingungen für easybank Kreditkarten) 

€ 30,00 

Bestätigungen/Duplikate

Entgelt für die Ausstellung einer Ersatzkarte bei einer Namensänderung
nach Kundenauftrag 

€ 8,12

Kopie der Abrechnung einer vergangenen Abrechnungsperiode  
€ 3,50 + Porto, Tarif Brief S pro
Abrechnung

Kopie des vom Vertragsunternehmen ausgestellten Leistungsbeleges € 8,00 

Entgelt pro Stunde für besondere Kundenwünsche, welche über die gesetzlich
geschuldeten Leistungen und Nebenleistungen sowie in diesem Preisblatt gesondert
aufgelisteten Leistungen hinausgehen, auf der Grundlage einer gesonderten
Einzelvereinbarung

€ 62,00 pro Stunde 

Teilzahlung 

Einrichtung/Änderung/Schließung der Teilzahlungsfunktion2 € 6,00 

Änderung Teilzahlungsfunktion im e-banking GRATIS 

Zinssatz bei Teilzahlung für die easy kreditkarte gold: 
Aufschlag von 12 Prozentpunkten auf den zur Anwendung kommenden Leitzinssatz der EZB. 

Zinssatz bei Teilzahlung für alle anderen easybank Kreditkarten: 
Aufschlag von 10 Prozentpunkten auf den zur Anwendung kommenden Leitzinssatz der EZB. 

1 Bei Kündigung der easy kreditkarte gold im ersten Vertragsjahr wird das Kartenentgelt für die Monate, die die Karte in Anspruch genommen wurde, in der Höhe des 

   Kartenentgeltes, das im Folgejahr zur Anwendung gekommen wäre, anteilig nachverrechnet.  

2 Gratis bei konto easy premium 

3 Wird nicht bei Abrechnung mittels Lastschrift zulasten eines easybank Kontos verrechnet. 

Preisblatt für easybank Kreditkarten │ Stand 1. Mai  2025
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Fassung Dezember 2019, Stand Februar 2025
 

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers/Kreditvermittlers 

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kreditprodukts 

Europäische Standardinformationen für Kreditierungen nach dem 

Verbraucherkreditgesetz – easybank Kreditkarten (mit Ausnahme von easy kreditkarte) 

Kreditgeber 

 

Anschrift 

Telefon 

E-Mail 

Internet-Adresse 

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichi-
sche Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden „Bank“) 

Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien 

+43 (0) 5 70 05-500  

easy@easybank.at 

www.easybank.at 

Kreditvermittler 
Anschrift Nicht zutreffend 

Kreditart Teilzahlungsmöglichkeit für den Monatssaldo (Abrechnungsbe-
trag) aus Kreditkartenabrechnungen. 

Sie können den in der jeweiligen Kreditkartenabrechnung (Mo-
natsabrechnung) ausgewiesenen Monatssaldo (den Abrech-
nungsbetrag) in Teilbeträgen zahlen. Bei der Vereinbarung der 
Teilzahlungsmöglichkeit handelt es sich um einen entgeltlichen 
Zahlungsaufschub gemäß § 25 Verbraucherkreditgesetz und so-
mit um einen Kreditvertrag. 

Gesamtkreditbetrag  

Obergrenze oder Summe aller Beträge, die auf Grund des Kre-
ditvertrags zur Verfügung gestellt wird. 

Die Obergrenze (Höchstbetrag) für die Ihnen zur Verfügung ge-
stellten Kreditbeträge ist der für Ihre Kreditkarte vereinbarte Ver-
fügungsrahmen; dieser beträgt für 

• easybank Mastercard: EUR 1.000,00, EUR 2.000,00,  
EUR 2.200,00, EUR 3.000,00, EUR 3.700,00 oder  
EUR 4.000,00 

• younion Mastercard: EUR 1.000,00, EUR 2.000,00,  
EUR 2.200,00, EUR 3.000,00, EUR 3.700,00 oder  
EUR 4.000,00 

• ÖAMTC Clubkarte mit Kreditkarten-Funktion: EUR 1.000,00, 
EUR 2.000,00, EUR 2.200,00, EUR 3.000,00, EUR 3.700,00 
oder EUR 4.000,00  

• easy kreditkarte gold: EUR 3.000,00 oder EUR 5.000,00 

Bedingungen für die Inanspruchnahme 

Gemeint ist, wie und wann Sie das Geld erhalten 

 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Kredits sind ein 
zwischen Ihnen und der Bank bestehender Kreditkartenvertrag 
und die Annahme Ihres Antrags auf Teilzahlung durch die Bank. 
Sie können die Teilzahlungsmöglichkeit jederzeit in Anspruch 
nehmen. Die Inanspruchnahme erfolgt dadurch, dass Sie den 
Monatssaldo der Kreditkartenabrechnung nur im Umfang der 
Mindestrate oder mit einem höheren von Ihnen festgelegten Teil-
betrag bezahlen und die Bezahlung des Restbetrags aufgescho-
ben wird, wozu die Bank vom Monatssaldo nur die Mindestrate 
oder den von Ihnen festgelegten höheren Teilbetrag von Ihrem 
Girokonto einziehen wird.  

Laufzeit des Kreditvertrags Der Kreditvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, er 
läuft daher so lange, bis ihn entweder Sie oder die Bank kündi-
gen. Sie können den Kreditvertrag jederzeit unter Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Der Kreditver-
trag endet mit dem Kreditkartenvertrag über Ihre Kreditkarte, zu 
deren Abrechnungen Sie den Monatssaldo in Teilbeträgen zah-
len können.  

Teilzahlungen und gegebenenfalls Reihenfolge, in der die Teil-
zahlungen angerechnet werden  

 

Sie müssen folgende Zahlungen leisten:  

Sie müssen monatliche Zahlungen (die Monatsrate) leisten, de-
ren Höhe vom Abrechnungsbetrag in der Monatsabrechnung zu 
Ihrer Kreditkarte (Monatssaldo am Kreditkartenkonto) abhängt.  

Die Monatsrate entspricht dem vereinbarten Prozentsatz des Ab-
rechnungsbetrages oder dem vereinbarten Absolutbetrag, min-
destens aber EUR 100,00. 

Die Monatsrate für den Monatssaldo ist in der jeweiligen Monats-
abrechnung angegeben und wird zu dem in der Monatsabrech-
nung angegebenen Termin (Einziehungstermin) wenn vereinbart 
mittels SEPA-Lastschrift von Ihrem Girokonto eingezogen oder 
muss von Ihnen überwiesen werden.  

mailto:easy@easybank.at
mailto:easy@easybank.at
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3. Kreditkosten 

Jede von Ihnen geleistete Zahlung reduziert den Saldo (Abrech-
nungsbetrag) der folgenden Monatsabrechnung (Kreditkartenab-
rechnung).  

Von Ihnen zu zahlender Gesamtbetrag 

Betrag des geliehenen Kapitals zuzüglich Zinsen und etwaiger 
Kosten im Zusammenhang mit Ihrem Kredit 

Für easybank Mastercard, younion Mastercard, ÖAMTC Club-
karte mit Kreditkartenfunktion:

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 1.000:

EUR 1.032,88 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 
Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-
ven Jahreszins dargestellt sind.

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 2.000:

     EUR 2.065,75 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 

Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-
ven Jahreszins dargestellt sind.

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 2.200:

    EUR 2.272,33 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 
Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-
ven Jahreszins dargestellt sind.

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 3.000:

    EUR 3.098,63 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 
Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-
ven Jahreszins dargestellt sind.

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 3.700:

    EUR 3.821,64 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 
Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-
ven Jahreszins dargestellt sind.

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 4.000:

    EUR 4.131,50 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 

Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-

ven Jahreszins dargestellt sind.

Für easy kreditkarte gold mit und ohne Kontopaket

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 3.000:

    EUR 3.113,63 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 

Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-

ven Jahreszins dargestellt sind.

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 5.000:

EUR 5.189,38 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 

Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-

ven Jahreszins dargestellt sind.
 

 

(falls zutreffend) 

Der Kredit wird in Form eines Zahlungsaufschubs für eine Ware 
oder Dienstleistung gewährt oder ist mit der Lieferung bestimm-
ter Waren oder der Erbringung einer Dienstleistung verbunden.  

Bezeichnung des Produkts/der Dienstleistung Barzahlungspreis 

Der Kredit wird in Form eines Zahlungsaufschubs für Ihre Ver-
bindlichkeiten aus der Verwendung Ihrer Kreditkarte gewährt; 
Sie müssen den Saldo (Abrechnungsbetrag) aus Ihrer Monats-
abrechnung (Kreditkartenabrechnung) nur in Raten bezahlen.   

(falls zutreffend)  

Verlangte Sicherheiten 

Beschreibung der von Ihnen im Zusammenhang mit dem Kredit-
vertrag zu stellenden Sicherheiten 

Nicht zutreffend 

(falls zutreffend) 

Zahlungen dienen nicht der unmittelbaren Kapitaltilgung 

Nicht zutreffend 

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschiedenen  
Sollzinssätze, die für den Kreditvertrag gelten. 

 

• für easybank Mastercard, younion Mastercard oder ÖAMTC 
Clubkarte mit Kreditkarten-Funktion: 13,15 % p.a. variabel

• für easy kreditkarte gold: 15,15 %

Der vereinbarte Zinssatz ergibt sich aus der Summe des Leitzins-
satzes der EZB zuzüglich eines Aufschlags von 10 Prozentpunk-
ten für easybank Mastercard, younion Mastercard und ÖAMTC
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Clubkarte mit Kreditkarten-Funktion bzw. zuzüglich eines Auf-
schlags von 12 Prozentpunkten für easy kreditkarte gold. Grund-
lage für die Festlegung ist der Tag des Abschlusses der Teilzah-
lungsvereinbarung. Erfolgt der Abschluss ab 20. Februar bis 19. 
August kommt der am 1. Februar, bei Abschluss ab 20. August 
bis zum folgenden 19. Februar der für den 1. August veröffent-
lichte Wert zur Anwendung.  

In der Folge ist die Bank berechtigt, den Zinssatz folgendermaßen 
anzupassen. Die Zinsanpassung erfolgt zwei Mal jährlich auf 
Grundlage des am 1. Februar und 1. August jeweils gültigen Leit-
zinssatzes mit Wirksamkeit am 20. Februar bzw. 20. August. Fal-
len der 20. Februar oder 20. August auf ein Wochenende oder 
einen gesetzlichen Feiertag, erfolgt die Anpassung am nächsten 
Geschäftstag. Über den neuen Zinssatz wird der Karteninhaber in 
der nächsten Monatsabrechnung informiert. 

effektiver Jahreszins 

Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des Ge-
samtkreditbetrags. Diese Angabe hilft Ihnen dabei, die unter-
schiedlichen Angebote zu vergleichen.  

easybank Mastercard, younion Mastercard oder ÖAMTC Clubkar-
te mit Kreditkarten-Funktion:

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 1.000:
14,50 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 2.000:
14,15 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 2.200:
14,12 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 3.000:
14,04 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 3.700:
14,00 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 4.000:
13,98 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

easy kreditkarte gold ohne Kontopaket oder im Kontopaket easy 

plus (bei Eröffnungsdatum easy plus bis 12.11.2024):

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 3.000:
16,27 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 5.000:

16,17 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 6,00

easy kreditkarte gold im Kontopaket easy premium oder im Konto-

paket easy plus (bei Eröffnungsdatum easy plus ab 13.11.2024):

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 3.000:

16,03 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 0,00

• Kreditkarten mit monatlichem Verfügungsrahmen von € 5.000:

16,03 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von € 0,00

Der Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes wurden 
folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

Es wurde angenommen, dass der Sollzinssatz bis zum Ende des 
Kreditvertrags gilt. Es wurde auch angenommen, dass der Ge-
samtkreditbetrag in voller Höhe sofort nach Abschuss des Kredit-
vertrags in Anspruch genommen wird. Da es sich um einen unbe-
fristeten Kreditvertrag handelt, wird angenommen, dass die Lauf-
zeit drei Monate beträgt.

Ist 

- der Abschluss einer Kreditversicherung oder 

- die Inanspruchnahme einer anderen mit dem Kreditvertrag zu-
sammenhängenden Nebenleistung 

zwingende Voraussetzung dafür, dass der Kredit überhaupt oder 
nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird? 

Falls der Kreditgeber die Kosten dieser Dienstleistungen nicht 
kennt, sind sie nicht im effektiven Jahreszins enthalten.  

Nein 

 

Kosten im Zusammenhang mit dem Kredit  

(falls zutreffend) Nicht zutreffend. 
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4. Andere wichtige rechtliche Aspekte  

Die Führung eines oder mehrerer Konten ist für die Buchung der 
Zahlungsvorgänge und der in Anspruch genommenen Kreditbe-
träge erforderlich. 

 

Höhe der Kosten für die Verwendung eines bestimmten Zah-
lungsmittels (z.B. einer Kreditkarte) 

Für Ihre easybank Kreditkarte müssen Sie ein Jahresentgelt be-
zahlen. 

(falls zutreffend) 
Sonstige Kosten im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag 

 

 

EUR 6,00 Bearbeitungsentgelt für die Einrichtung, Änderung und 
Schließung der Teilzahlung. Für die Änderung der Teilzahlungs-
funktion im electronic banking wird kein Entgelt verrechnet. Zu-
dem Sollzinsen, falls Sie die Teilzahlungsmöglichkeit in Anspruch 
nehmen.  

Für Einrichtung, Änderung und Schließung der Teilzahlungsver-
einbarung wird bei der easy kreditkarte gold im Kontopaket easy 

premium bzw. easy plus ab Eröffnungsdatum 13.11.2024 kein 

Entgelt verrechnet.

(falls zutreffend) 
Bedingungen, unter denen die vorstehend genannten Kosten im 
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag geändert werden können 

Änderungen der Entgelte müssen zwischen Ihnen und der  
Bank vereinbart werden. Dies kann auch durch ein Angebot der 
Bank an Sie und durch Nichterhebung eines Widerspruches 
Ihrerseits erfolgen. Sie haben die Möglichkeit, den angebote-
nen Änderungen innerhalb der genannten Frist von zwei 
Monaten schriftlich oder elektronisch per E-Mail zu widerspre-
chen. Darauf werden Sie von der Bank im Zuge des Änderungs-
angebots hingewiesen.  

(falls zutreffend) 
Verpflichtung zur Zahlung von Notariatsgebühren 

Nicht zutreffend 

Kosten bei Zahlungsverzug 
Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für 
Sie haben (z.B. Zwangsversteigerung) und die Erlangung eines 
Kredits erschweren.  

 

Geraten Sie mit der Bezahlung fälliger Beträge in Verzug, sind 
Sie zum Ersatz der Kosten für Erinnerungsschreiben und Mah-
nungen verpflichtet, falls Sie ein Verschulden trifft.  

Weiters sind Sie bei von Ihnen verschuldetem Zahlungsverzug 
zur Zahlung eines Entgelts zur Rechtsfallbearbeitung in Höhe von 
EUR 30,00 bei Übergabe an einen Anwalt oder an ein Inkassoin-
stitut zur Betreibung fälliger Forderungen von mehr als EUR 250,- 
verpflichtet. Zudem müssen Sie Verzugszinsen in gesetzlicher 
Höhe ab jenem Tag, an dem die Bank einen Dritten (Inkassoin-
stitut oder Anwalt) mit dem Betreiben der Forderungen beauf-
tragt.  

 

easy kreditkarte gold im Rahmen eines Kontopakets: Die Kosten 
für Erinnerungsschreiben und Mahnungen betragen jeweils 
EUR 4,65 (Hinweis: Im Zahlungsverzug befindliche monatliche 
Teilzahlungsbeträge werden nicht gesondert, sondern über das 
Girokonto gemahnt).

easybank Mastercard, younion Mastercard, ÖAMTC Clubkarte 
mit Kreditkarten-Funktion, easy kreditkarte gold ohne Kontopa-
ket:

Bei einer offenen Forderung

• bis EUR 100,99:   EUR 6,00 

• von EUR 101,00 – EUR 500,99:  EUR 12,00 

• von EUR 501,00 – EUR 1.000,99:  EUR 18,00 

• über EUR 1.0001,00:  EUR 24,00

 

Rücktrittsrecht 

Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen vom Kre-
ditvertrag zurückzutreten 

Ja 

Vorzeitige Rückzahlung 

Sie haben das Recht, den offenen Betrag jederzeit vorzeitig zur 
Gänze oder teilweise zurückzuzahlen 

Ja 

(falls zutreffend) 

Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger Rückzahlung eine Ent-
schädigung zu 

Nein 

Datenbankabfrage  

Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und unentgeltlich über 
das Ergebnis einer Datenbankabfrage informieren, wenn ein 
Kreditantrag auf Grund einer solchen Abfrage abgelehnt wird. 
Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende Unterrichtung den Zielen 
der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit zuwider-
läuft.  

Vor der Kreditvergabe wird unter Berücksichtigung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften eine Datenbankabfrage zur Boni-
tätsprüfung vorgenommen. Sollte das Ergebnis einer Datenbank-
abfrage Grund dafür sein, dass die Bank Ihr Anbot auf Teilzahlung 
ablehnt, wird die die Bank unverzüglich und unentgeltlich über das 
Ergebnis dieser Datenbankabfrage informieren.  
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5. Zusätzlich zu gebende Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 

 

Recht auf einen Kreditvertragsentwurf 

Sie haben das Recht, auf Verlangen unentgeltlich eine Kopie 
des Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. Diese Bestimmung gilt 
nicht, wenn der Kreditgeber zum Zeitpunkt des Verlangens nicht 
zum Abschluss eines Kreditvertrags mit Ihnen bereit ist 

Ja 

(falls zutreffend) 

Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die vorver-
traglichen Informationen gebunden ist  

Nicht zutreffend 

 

a) zum Kreditgeber 

(falls zutreffend) 

Vertreter des Kreditgebers in dem Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren  
Wohnsitz haben: 

Anschrift: 

Nicht zutreffend 

(falls zutreffend) 

Eintrag im Firmenbuch (Handelsregister) 
Handelsgericht Wien: FN 205340x 

(falls zutreffend) 

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien 

b) zum Kreditvertrag  

(falls zutreffend) 

Ausübung des Rücktrittsrechts 

 

 

Sie haben das Recht, von der Teilzahlungsvereinbarung innerhalb 
von 14 Tagen nach dessen Zustandekommen ohne Angabe von 
Gründen zurückzutreten. Haben Sie dieses Standardformular und 
die Besondere Bedingungen für die Teilzahlung mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen gemäß § 9 VKrG erst später er-
halten, beginnt die Frist erst mit deren Zugang zu laufen.  

 

Der Rücktritt ist schriftlich in Papierform oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger zu erklären. Die Absendung der Rück-
trittserklärung vor Ablauf der Frist von 14 Tagen ist fristwahrend. 
Die Rücktrittserklärung ist an die unter 1 genannte Adresse zu 
senden.  

Der Rücktritt von der Teilzahlungsvereinbarung hat keine Auswir-
kung auf den Kreditkartenvertrag, es sei denn Sie treten auch vom 
Kreditkartenvertrag zurück.  

Nach dem Rücktritt haben Sie unverzüglich, spätestens jedoch 
binnen 30 Kalendertagen nach dem Absenden der Rücktrittserklä-
rung die Summe der bis zum Rücktritt mit der Kreditkarte getätig-
ten Zahlungen samt Zinsen in der im Kreditvertrag vereinbarten 
Höhe zu bezahlen.  

(falls zutreffend)  

Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des Kreditvertrags zu Grunde legt.  

Österreichisches Recht  

(falls zutreffend) 

Klauseln über das auf den Kreditvertrag anwendbare Recht 
und/oder die zuständige Gerichtsbarkeit 

Es gilt österreichisches Recht. 

Der für Klagen des Karteninhabers oder gegen ihn bei Vertrags-
abschluss mit der Bank gegebene allgemeine Gerichtsstand in 
Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Karteninhaber 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt 
und österreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land 
vollstreckbar sind.   

(falls zutreffend)  

Wahl der Sprache 

Vertragssprache ist Deutsch. Sofern keine abweichenden Verein-
barungen getroffen werden, werden wir während der Laufzeit der 
Teilzahlungsvereinbarung in deutscher Sprache mit Ihnen Kon-
takt halten.  

c) zu den Rechtsmitteln 

Verfügbarkeit außergerichtlicher Beschwerde- und Schlichtungs-
verfahren und Zugang dazu 

Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus der Teil-
zahlungsvereinbarung können Sie die „Gemeinsame Schlich-
tungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft“, Wiedner 
Hauptstraße 63, 1045 Wien kontaktieren. Sie haben die Möglich-
keit, schriftlich oder elektronisch (E-Mail: office@bankenschlich-
tung.at) unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und unter der 
Beifügung der notwendigen Unterlagen, Beschwerden an diese 
Schlichtungsstelle zu richten.  

mailto:office@bankenschlichtung.at
mailto:office@bankenschlichtung.at
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Fassung Dezember 2019, Stand Februar 2025
 

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers/Kreditvermittlers 

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kreditprodukts 

Europäische Standardinformationen für Kreditierungen nach dem 

Verbraucherkreditgesetz – easy kreditkarte 

Kreditgeber 

Anschrift 

Telefon 

E-Mail 

Internet-Adresse 

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichi-
sche Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden „Bank“) 

Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien 

+43 (0) 5 70 05-500  

easy@easybank.at 

www.easybank.at 

Kreditvermittler 
Anschrift Nicht zutreffend 

Kreditart Teilzahlungsmöglichkeit für den Monatssaldo (Abrechnungsbe-
trag) aus Kreditkartenabrechnungen. 

Sie können den in der jeweiligen Kreditkartenabrechnung (Mo-
natsabrechnung) ausgewiesenen Monatssaldo (den Abrech-
nungsbetrag) in Teilbeträgen zahlen. Bei der Vereinbarung der 
Teilzahlungsmöglichkeit handelt es sich um einen entgeltlichen 
Zahlungsaufschub gemäß § 25 Verbraucherkreditgesetz und so-
mit um einen Kreditvertrag.  
 

Gesamtkreditbetrag  

Obergrenze oder Summe aller Beträge, die auf Grund des Kre-
ditvertrags zur Verfügung gestellt wird. 

Die Obergrenze (Höchstbetrag) für die Ihnen zur Verfügung ge-
stellten Kreditbeträge ist der für Ihre Kreditkarte vereinbarte Ver-
fügungsrahmen; dieser beträgt entweder 

EUR 1.000,00 oder EUR 2.000,00 

Bedingungen für die Inanspruchnahme 

Gemeint ist, wie und wann Sie das Geld erhalten 

 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Kredits sind ein 
zwischen Ihnen und der Bank bestehender Kreditkartenvertrag 
und die Annahme Ihres Antrags auf Teilzahlung durch die Bank. 
Sie können die Teilzahlungsmöglichkeit jederzeit in Anspruch 
nehmen. Die Inanspruchnahme erfolgt dadurch, dass Sie den 
Monatssaldo der Kreditkartenabrechnung nur im Umfang der 
Mindestrate oder mit einem höheren von Ihnen festgelegten Teil-
betrag bezahlen und die Bezahlung des Restbetrags aufgescho-
ben wird, wozu die Bank vom Monatssaldo nur die Mindestrate 
oder den von Ihnen festgelegten höheren Teilbetrag von Ihrem 
Girokonto einziehen wird.  

Laufzeit des Kreditvertrags Der Kreditvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, er 
läuft daher so lange, bis ihn entweder Sie oder die Bank kündi-
gen. Sie können den Kreditvertrag jederzeit unter Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Der Kreditver-
trag endet mit dem Kreditkartenvertrag über Ihre Kreditkarte, zu 
deren Abrechnungen Sie den Monatssaldo in Teilbeträgen zah-
len können.  

Teilzahlungen und gegebenenfalls Reihenfolge, in der die Teil-
zahlungen angerechnet werden  

 

Sie müssen folgende Zahlungen leisten:  

Sie müssen monatliche Zahlungen (die Monatsrate) leisten, de-
ren Höhe vom Abrechnungsbetrag in der Monatsabrechnung zu 
Ihrer Kreditkarte (Monatssaldo am Kreditkartenkonto) abhängt.  

Die Monatsrate entspricht dem vereinbarten Prozentsatz des Ab-
rechnungsbetrages oder dem vereinbarten Absolutbetrag, min-
destens aber EUR 100,00. 

Die Monatsrate für den Monatssaldo ist in der jeweiligen Monats-
abrechnung angegeben und wird zu dem in der Monatsabrech-
nung angegebenen Termin (Einziehungstermin), wenn verein-
bart mittels SEPA-Lastschrift von Ihrem Girokonto eingezogen o-
der muss von Ihnen überwiesen werden.  

Jede von Ihnen geleistete Zahlung reduziert den Saldo (Abrech-
nungsbetrag) der folgenden Monatsabrechnung (Kreditkartenab-
rechnung).  

Von Ihnen zu zahlender Gesamtbetrag 

Betrag des geliehenen Kapitals zuzüglich Zinsen und etwaiger 
Kosten im Zusammenhang mit Ihrem Kredit 

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 1.000:

EUR 1.032,88 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 

Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-

ven Jahreszins dargestellt sind.

mailto:easy@easybank.at
mailto:easy@easybank.at
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3. Kreditkosten 

 

• Gesamtbetrag mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 2.000:

    EUR 2.065,75 basierend auf den gesetzlichen Annahmen zur 

Berechnung des effektiven Jahreszinses, wie sie zum effekti-

ven Jahreszins dargestellt sind.

(falls zutreffend) 

Der Kredit wird in Form eines Zahlungsaufschubs für eine Ware 
oder Dienstleistung gewährt oder ist mit der Lieferung bestimm-
ter Waren oder der Erbringung einer Dienstleistung verbunden.  

Bezeichnung des Produkts/der Dienstleistung Barzahlungspreis 

Der Kredit wird in Form eines Zahlungsaufschubs für Ihre Ver-
bindlichkeiten aus der Verwendung Ihrer Kreditkarte gewährt; 
Sie müssen den Saldo (Abrechnungsbetrag) aus Ihrer Monats-
abrechnung (Kreditkartenabrechnung) nur in Raten bezahlen.   

(falls zutreffend)  

Verlangte Sicherheiten 

Beschreibung der von Ihnen im Zusammenhang mit dem Kredit-
vertrag zu stellenden Sicherheiten 

Nicht zutreffend 

(falls zutreffend) 

Zahlungen dienen nicht der unmittelbaren Kapitaltilgung 

Nicht zutreffend 

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschiedenen  
Sollzinssätze, die für den Kreditvertrag gelten. 

 

13,15 % p.a. variabel

Der vereinbarte Zinssatz ergibt sich aus der Summe des Leitzins-
satzes der EZB zuzüglich eines Aufschlags von 10 Prozentpunk-
ten. Grundlage für die Festlegung ist der Tag des Abschlusses 
der Teilzahlungsvereinbarung. Erfolgt der Abschluss ab 20. Feb-
ruar bis 19. August kommt der am 1. Februar, bei Abschluss ab 
20. August bis zum folgenden 19. Februar der für den 1. August 
veröffentlichte Wert zur Anwendung.

In der Folge ist die Bank berechtigt, den Zinssatz folgendermaßen 
anzupassen. Die Zinsanpassung erfolgt zwei Mal jährlich auf 
Grundlage des am 1. Februar und 1. August jeweils gültigen Leit-
zinssatzes mit Wirksamkeit am 20. Februar bzw. 20. August. Fal-
len der 20. Februar oder 20. August auf ein Wochenende oder 
einen gesetzlichen Feiertag, erfolgt die Anpassung am nächsten 
Geschäftstag. Über den neuen Zinssatz wird der Karteninhaber in 
der nächsten Monatsabrechnung informiert.

effektiver Jahreszins 

Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des Ge-
samtkreditbetrags. Diese Angabe hilft Ihnen dabei, die unter-
schiedlichen Angebote zu vergleichen.  

• easy kreditkarte mit monatlichem Verfügungsrahmen von
EUR 1.000:

14,50 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von EUR 6,00 

•  easy kreditkarte mit monatlichem Verfügungsrahmen von

    EUR 2.000:

14,15 % p.a. bei einem Bearbeitungsentgelt von EUR 6,00

 

Der Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes wurden 
folgende Annahmen zu Grunde gelegt:  

Es wurde angenommen, dass der Sollzinssatz bis zum Ende des 
Kreditvertrags gilt. Es wurde auch angenommen, dass der Ge-
samtkreditbetrag in voller Höhe sofort nach Abschuss des Kredit-
vertrags in Anspruch genommen wird. Da es sich um einen unbe-
fristeten Kreditvertrag handelt, wird angenommen, dass die Lauf-
zeit drei Monate beträgt. 

Ist 

- der Abschluss einer Kreditversicherung oder 

- die Inanspruchnahme einer anderen mit dem Kreditvertrag zu-
sammenhängenden Nebenleistung 

zwingende Voraussetzung dafür, dass der Kredit überhaupt oder 
nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird? 

Falls der Kreditgeber die Kosten dieser Dienstleistungen nicht 
kennt, sind sie nicht im effektiven Jahreszins enthalten.  

Nein 

 

Kosten im Zusammenhang mit dem Kredit  

(falls zutreffend) 
Die Führung eines oder mehrerer Konten ist für die Buchung der 
Zahlungsvorgänge und der in Anspruch genommenen Kreditbe-
träge erforderlich. 

Für die Ausstellung einer easy kreditkarte ist die Führung eines 
der folgenden Girokontomodelle Voraussetzung:  

easy gratis, easy plus oder easy konto 

 

Höhe der Kosten für die Verwendung eines bestimmten Zah-
lungsmittels (z.B. einer Kreditkarte) 

Für Ihre easy kreditkarte müssen Sie abhängig von Ihren Giro-
kontomodell ein Jahresentgelt bezahlen. 
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4. Andere wichtige rechtliche Aspekte 

5. Zusätzlich zu gebende Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 

(falls zutreffend) 
Sonstige Kosten im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag 

 

 

EUR 6,00 Bearbeitungsentgelt für die Einrichtung, Änderung und 
Schließung der Teilzahlung. Für die Änderung der Teilzahlungs-
funktion im electronic banking wird kein Entgelt verrechnet. Zu-
dem Sollzinsen, falls Sie die Teilzahlungsmöglichkeit in Anspruch 
nehmen.  

(falls zutreffend) 
Bedingungen, unter denen die vorstehend genannten Kosten im 
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag geändert werden können 

Änderungen der Entgelte müssen zwischen Ihnen und der  
Bank vereinbart werden. Dies kann auch durch ein Angebot der 
Bank an Sie und durch Nichterhebung eines Widerspruches 
Ihrerseits erfolgen. Sie haben die Möglichkeit, den angebote-
nen Änderungen innerhalb der genannten Frist von zwei 
Monaten schriftlich oder elektronisch per E-Mail zu widerspre-
chen. Darauf werden Sie von der Bank im Zuge des Änderungs-
angebots hingewiesen.  

(falls zutreffend) 
Verpflichtung zur Zahlung von Notariatsgebühren 

Nicht zutreffend 

Kosten bei Zahlungsverzug 
Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für 
Sie haben (z.B. Zwangsversteigerung) und die Erlangung eines 
Kredits erschweren.  

 

Geraten Sie mit der Bezahlung fälliger Beträge in Verzug, sind 
Sie zum Ersatz der Kosten für Erinnerungsschreiben und Mah-
nungen verpflichtet, falls Sie ein Verschulden trifft.  

Weiters sind Sie bei von Ihnen verschuldetem Zahlungsverzug 
zur Zahlung eines Entgelts zur Rechtsfallbearbeitung in Höhe von 
EUR 30,00 bei Übergabe an einen Anwalt oder an ein Inkassoin-
stitut zur Betreibung fälliger Forderungen von mehr als EUR 250,- 
verpflichtet. Zudem müssen Sie Verzugszinsen in gesetzlicher 
Höhe ab jenem Tag, an dem die Bank einen Dritten (Inkassoin-
stitut oder Anwalt) mit dem Betreiben der Forderungen beauf-
tragt.  

Die Kosten für Erinnerungsschreiben und Mahnungen betragen 
jeweils EUR 4,65 (Hinweis: Im Zahlungsverzug befindliche mo-
natliche Teilzahlungsbeträge werden nicht gesondert, sondern 
über das Girokonto gemahnt). 

Rücktrittsrecht 

Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen vom Kre-
ditvertrag zurückzutreten 

Ja 

Vorzeitige Rückzahlung 

Sie haben das Recht, den offenen Betrag jederzeit vorzeitig zur 
Gänze oder teilweise zurückzuzahlen 

Ja 

(falls zutreffend) 

Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger Rückzahlung eine Ent-
schädigung zu 

Nein 

Datenbankabfrage  

Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und unentgeltlich über 
das Ergebnis einer Datenbankabfrage informieren, wenn ein 
Kreditantrag auf Grund einer solchen Abfrage abgelehnt wird. 
Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende Unterrichtung den Zielen 
der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit zuwider-
läuft.  

Vor der Kreditvergabe wird unter Berücksichtigung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften eine Datenbankabfrage zur Boni-
tätsprüfung vorgenommen. Sollte das Ergebnis einer Datenbank-
abfrage Grund dafür sein, dass die Bank Ihr Anbot auf Teilzahlung 
ablehnt, wird die die Bank unverzüglich und unentgeltlich über das 
Ergebnis dieser Datenbankabfrage informieren.  

Recht auf einen Kreditvertragsentwurf 

Sie haben das Recht, auf Verlangen unentgeltlich eine Kopie 
des Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. Diese Bestimmung gilt 
nicht, wenn der Kreditgeber zum Zeitpunkt des Verlangens nicht 
zum Abschluss eines Kreditvertrags mit Ihnen bereit ist 

Ja 

(falls zutreffend) 

Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die vorver-
traglichen Informationen gebunden ist  

Nicht zutreffend 

 

a) zum Kreditgeber 

(falls zutreffend) 

Vertreter des Kreditgebers in dem Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren  
Wohnsitz haben: 

Anschrift: 

Nicht zutreffend 

(falls zutreffend) 

Eintrag im Firmenbuch (Handelsregister) 
Handelsgericht Wien: FN 205340x 

(falls zutreffend) 

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien 
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b) zum Kreditvertrag  

(falls zutreffend) 

Ausübung des Rücktrittsrechts 

 

 

Sie haben das Recht, von der Teilzahlungsvereinbarung innerhalb 
von 14 Tagen nach dessen Zustandekommen ohne Angabe von 
Gründen zurückzutreten. Haben Sie dieses Standardformular und 
die Besondere Bedingungen für die Teilzahlung mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen gemäß § 9 VKrG erst später er-
halten, beginnt die Frist erst mit deren Zugang zu laufen.  

 

Der Rücktritt ist schriftlich in Papierform oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger zu erklären. Die Absendung der Rück-
trittserklärung vor Ablauf der Frist von 14 Tagen ist fristwahrend. 
Die Rücktrittserklärung ist an die unter 1 genannte Adresse zu 
senden.  

Der Rücktritt von der Teilzahlungsvereinbarung hat keine Auswir-
kung auf den Kreditkartenvertrag, es sei denn Sie treten auch vom 
Kreditkartenvertrag zurück.  

Nach dem Rücktritt haben Sie unverzüglich, spätestens jedoch 
binnen 30 Kalendertagen nach dem Absenden der Rücktrittserklä-
rung die Summe der bis zum Rücktritt mit der Kreditkarte getätig-
ten Zahlungen samt Zinsen in der im Kreditvertrag vereinbarten 
Höhe zu bezahlen.  

(falls zutreffend)  

Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des Kreditvertrags zu Grunde legt.  

Österreichisches Recht  

(falls zutreffend) 

Klauseln über das auf den Kreditvertrag anwendbare Recht 
und/oder die zuständige Gerichtsbarkeit 

Es gilt österreichisches Recht. 

Der für Klagen des Karteninhabers oder gegen ihn bei Vertrags-
abschluss mit der Bank gegebene allgemeine Gerichtsstand in 
Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Karteninhaber 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt 
und österreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land 
vollstreckbar sind.   

(falls zutreffend)  

Wahl der Sprache 

Vertragssprache ist Deutsch. Sofern keine abweichenden Verein-
barungen getroffen werden, werden wir während der Laufzeit der 
Teilzahlungsvereinbarung in deutscher Sprache mit Ihnen Kon-
takt halten.  

c) zu den Rechtsmitteln 

Verfügbarkeit außergerichtlicher Beschwerde- und Schlichtungs-
verfahren und Zugang dazu 

Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus der Teil-
zahlungsvereinbarung können Sie die „Gemeinsame Schlich-
tungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft“, Wiedner 
Hauptstraße 63, 1045 Wien kontaktieren. Sie haben die Möglich-
keit, schriftlich oder elektronisch (E-Mail: office@bankenschlich-
tung.at) unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und unter der 
Beifügung der notwendigen Unterlagen, Beschwerden an diese 
Schlichtungsstelle zu richten.  

mailto:office@bankenschlichtung.at
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 Besondere Bedingungen für die Teilzahlung (BB Teilzahlung)

Fassung Dezember 2019, Stand August 2022

Besondere Bedingungen für die Teilzahlung sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nicht geschlechterspezifisch formuliert und 

gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter.
 

1. Vereinbarung der Teilzahlung 

1.1. Der Inhaber einer von der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 
(im Folgenden: Bank) ausgegebenen Kreditkarte hat die Möglich-
keit, den sich aus seinen Monatsabrechnungen jeweils ergeben-
den Betrag in Teilbeträgen (Monatsraten) zu bezahlen, falls sein 
Antrag auf Teilzahlung von der Bank angenommen wurde. 

1.2. Der Karteninhaber (kurz: KI) ist berechtigt, Teilzahlungen zu 
leisten, wenn die Bank seinem Antrag auf Teilzahlung zugestimmt 
hat. Diese Zustimmung erfolgt, indem die Bank dem KI mit der  
folgenden Monatsabrechnung mitteilt, dass er bis zur Beendigung 
der Teilzahlungsvereinbarung diese und die weiteren Monats- 
abrechnungen mit Teilzahlungen begleichen darf. 

1.3. Besteht zum Kreditkartenvertrag ein SEPA-Lastschriftmandat, 
gilt dieses auch für die Teilzahlung. In diesem Fall werden die  
fälligen Monatsraten vom Girokonto des KIs eingezogen. 

1.4. Besteht kein aufrechtes SEPA-Lastschriftmandat oder sollte 
der Einzug der fälligen Monatsraten aufgrund eines bestehenden 
SEPA-Lastschriftmandats nicht möglich sein (etwa, weil das Konto 
zu dem das SEPA-Lastschriftmandat erteilt ist, keine ausreichende 
Deckung aufweist), ist der KI verpflichtet, für die rechtzeitige Über-
weisung des fälligen Monatsrate zu sorgen. Die Zahlung hat bis zu 
dem in der Monatsabrechnung als Einziehungstermin angege- 
benen Tag zu erfolgen. 

1.5. Ist die Bank nach Prüfung der Bonität des KIs nicht bereit,  
seinem Antrag auf Teilzahlung zuzustimmen, so teilt sie dem KI 
dies in angemessener Frist mit. 

2. Zahlungskonditionen 

2.1. Wurde die Möglichkeit der Teilzahlung vereinbart, hat der KI 
die Möglichkeit, innerhalb der auf der Monatsabrechnung gemäß 
Punkt 12. der Geschäftsbedingungen für easybank Kreditkarten 
(kurz: Kreditkartenbedingungen) angedruckten Frist den jeweiligen 
Abrechnungsbetrag dennoch zur Gänze zu bezahlen; tut er dies 
nicht, ist der vereinbarte Prozentsatz des Abrechnungsbetrages  
oder der vereinbarte Absolutbetrag, mindestens jedoch EUR 
100,00, zu bezahlen. 

2.2. Die Differenz zwischen dem in der Monatsabrechnung auf-
scheinenden Betrag und dem jeweils eingezogenen bzw. (vorzei-
tig) einbezahlten Betrag unter Berücksichtigung der kapitalisierten 
Zinsen wird auf die nächstfolgende Monatsabrechnung vorgetra-
gen. Auch die in dieser und in den folgenden Monatsabrechnungen 
enthaltenen Beträge darf der KI so lange in Teilbeträgen bezahlen, 
so lange die Vereinbarung über die Teilzahlung aufrecht ist. 

3. Laufzeit und Kündigung der Teiluahlungsvereinbarung  

3.1. Die Vereinbarung über die Teilzahlung wird auf unbestimmte 
Dauer abgeschlossen. 

3.2. Der KI hat das Recht, die Vereinbarung über die Teilzahlung 
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
zu kündigen. 

3.3. Die Bank hat das Recht, die Vereinbarung über die Teilzahlung 
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten 
zu kündigen. 

3.4. Die Kündigung der Vereinbarung über die Teilzahlung hat 
keine Auswirkung auf den Kreditkartenvertrag. Der Kreditkarten-
vertrag bleibt daher auch bei Kündigung der Vereinbarung über die 
Teilzahlung aufrecht, es sei denn auch der Kreditkartenvertrag wird 
durch den KI oder die Bank gekündigt. 

3.5. Sowohl für die Kündigung des KIs als auch für die Kündigung 
der Bank wird vereinbart, dass diese auf Papier oder auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger (z.B. per E-Mail oder in PDF-For-
mat) erklärt werden muss, um wirksam zu sein; Sie muss zu ihrer 
Wirksamkeit der jeweils anderen Partei auch zugehen. 

3.6. Mit der Kündigung einer Partei sind alle Forderungen der Bank 
aus der Vereinbarung über die Teilzahlung fällig und vom KI bis 
zum Ende der Laufzeit der Vereinbarung über die Teilzahlung (spä-
testens am letzten Tag der Vertragslaufzeit) zur Gänze zu bezah-
len.  

3.7. Die Vereinbarung über die Teilzahlung endet in jedem Fall 
gleichzeitig mit dem Ende des Kreditkartenvertrages. Kündigt der 
KI oder die Bank den Kreditkartenvertrag, beinhaltet diese Kündi-
gung auch die Kündigung der Vereinbarung über die Teilzahlung, 
selbst wenn in der Kündigung des Kreditkartenvertrages die Kün-
digung der Vereinbarung über die Teilzahlung nicht ausdrücklich 
ausgesprochen wird. Für die Kündigung der Vereinbarung über die 
Teilzahlung gelten auch in diesem Fall die Kündigungsfristen der 
Punkte 3.2 und 3.3. 

4. Vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund 

4.1. Sowohl der KI als auch die Bank sind berechtigt, die Verein-
barung über die Teilzahlung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 

4.2. Ein wichtiger Grund der die Bank zur sofortigen Auflösung be-
rechtigt, kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

(i) eine wesentliche Verschlechterung oder Gefährdung der Ver-
mögensverhältnisse des KIs eingetreten ist und dadurch die 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten gegenüber der Bank gefährdet 
ist, oder 

(ii) der KI unrichtige Angaben über wesentliche Teile seiner Ver-
mögensverhältnisse (Vermögen und Verbindlichkeiten) oder über 
sonstige wesentliche Umstände gemacht hat, und die Bank bei 
Kenntnis der wahren Vermögensverhältnisse bzw. Umstände die 
Vereinbarung über die Teilzahlung nicht abgeschlossen hätte.  

4.3. Auch im Falle einer vorzeitigen Auflösung der Vereinbarung 
über die Teilzahlung durch den KI oder die Bank bleibt der Kredit-
kartenvertrag aufrecht, es sei denn, die Kreditkarte wird durch den 
KI oder die Bank gekündigt. 

5. Entgelte (Zinsen)  

5.1. Bei Bezahlung der gesamten Abrechnungssumme: Bezahlt 
der KI den gesamten Abrechnungsbetrag bis zum Tag des auf der 
Abrechnung angegebenen Termins, so hat er dafür keine zusätzli-
chen Entgelte (Zinsen) zu zahlen. 

5.2. Bei Inanspruchnahme der Teilzahlung: 

Nimmt der KI die Möglichkeit in Anspruch, Teilzahlungen zu leisten, 
so wird der jeweils offene Abrechnungsbetrag von der Bank wie 
folgt verzinst. 

5.2.1. Vereinbarter Zinssatz und Zinssatzanpassung: Der verein-
barte Zinssatz ergibt sich aus der Summe des Leitzinssatzes der 
EZB zuzüglich des im mit dem KI vereinbarten Preisblatt für easy-
bank Kreditkarten in Prozentpunkten geregelten Aufschlags. 
Grundlage für die Festlegung ist der Tag des Abschlusses der Teil-
zahlungsvereinbarung. Erfolgt der Abschluss ab 20. Februar bis 
19. August kommt der am 1. Februar, bei Abschluss ab 20. August 
bis zum folgenden 19. Februar der für den 1. August veröffentlichte 
Wert zur Anwendung.  In der Folge ist die Bank berechtigt, den 
Zinssatz folgendermaßen anzupassen. Die Zinsanpassung erfolgt 
zwei Mal jährlich auf Grundlage des am 1. Februar und 1. August 
jeweils gültigen Leitzinssatzes mit Wirksamkeit am 20. Februar 
bzw. 20. August. Fallen der 20. Februar oder 20. August auf ein 
Wochenende oder einen gesetzlichen Feiertag, erfolgt die Anpas-
sung am nächsten Geschäftstag. Über den neuen Zinssatz wird 
der KI in der nächsten Monatsabrechnung informiert. 

5.2.2. Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Fälligkeit des Ab-
rechnungsbetrages. Verzinst wird der Differenzbetrag zwischen 
dem in der Abrechnung aufscheinenden Betrag und dem eingezo-
genen bzw (vorzeitig) einbezahlten Betrag (Saldo). 
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5.2.3. Unter Tagen im Sinne dieser Bestimmung sind Kalendertage 
zu verstehen. 

5.2.4. Jedes Quartal werden die im vorherigen Quartal entstande-
nen Zinsen kapitalisiert. Die Kapitalisierung erfolgt in den Monats-
abrechnungen für die Monate Jänner, April, Juli und Oktober. 
Stichtag für die Kapitalisierung ist jeweils der 31.12., der 31.03., 
der 30.06. und der 30.09. jedes Jahres.  

6. Zahlungsverzug und Terminsverlust  

6.1. Wenn der KI mit der Bezahlung eines vereinbarten Teilbetra-
ges in Verzug ist, ist die Bank berechtigt, ab dem Tag des Eintrittes 
des Verzuges vom fällig aushaftenden Betrag Verzugszinsen zu 
berechnen, wobei als Zinssatz hierfür der gesetzliche Verzugszins-
satz von 4 % p.a. vereinbart wird. 

6.2. Wenn der KI mit der Bezahlung eines vereinbarten Teilbetra-
ges seit mindestens sechs Wochen in Verzug ist und die Bank den 
KI unter Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer 
Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt hat, ist 
die Bank berechtigt, ihre gesamten Forderungen fällig zu stellen. 

7. Warnhinweis über die Folgen ausbleibender Zahlungen  

Wenn der KI fällige Verbindlichkeiten nicht, nicht vollständig und/ 
oder nicht rechtzeitig bezahlt, kann dies nachteilige Folgen für ihn 
haben, insbesondere die Folgenden:  

(i) Die Bank kann berechtigt sein, alle gestundeten Forderungen 
gegenüber dem KI fällig zu stellen, wenn der KI zumindest eine 
fällige Zahlung nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig leistet; 
in einem solchen Fall muss der KI die ursprünglich gestundeten 
und aufgrund des Zahlungsverzugs fällig gestellten Forderungen 
der Bank sofort und zur Gänze bezahlen. 

(ii) Wenn die Bank ihre fälligen Forderungen betreiben muss,  
können dafür vom KI zu tragende Inkasso-, Anwalts- und Gerichts-
kosten anfallen. 

(iii) Darüber hinaus können mit einer Klage und einem Exekutions-
verfahren gegen den KI neben Kosten auch sonstige Nachteile  
verbunden sein, insbesondere eine Versteigerung der dem KI ge-
hörenden Sachen einschließlich Immobilien und eine Beeinträchti-
gung der Kreditwürdigkeit des KI; überdies erfolgt im Fall einer  
Betreibung eine Eintragung in die vom Kreditschutzverband 1870 
geführte Warnliste, falls der KI dem schriftlich zugestimmt hat. 

8. Rücktrittsrecht des Karteninhabers 

8.1. Der KI ist berechtigt, von der Vereinbarung über die Teilzah-
lung innerhalb von 14 Tagen nach deren Zustandekommen ohne 
Angabe von Gründen zurückzutreten. Hat der KI das Standardfor-
mular „Europäische Standardinformationen für Kreditierungen 
nach dem Verbraucherkreditgesetz“ und die Besondere Bedingun-
gen für die Teilzahlung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Infor-
mationen gemäß § 9 VKrG erst später erhalten, beginnt die Frist 
erst mit deren Zugang zu laufen. 

8.2. Der Rücktritt ist schriftlich in Papierform oder auf einem ande-
ren dauerhaften Datenträger gegenüber der Bank zu erklären. Die 
Absendung der Rücktrittserklärung vor Ablauf der Frist von 14 Ta-
gen ist fristwahrend. 

8.3. Nach dem Rücktritt hat der KI unverzüglich, spätestens jedoch 
binnen 30 Kalendertagen nach dem Absenden der Rücktrittserklä-
rung, die Summe der bis zum Rücktritt mit der Kreditkarte getätig-
ten Zahlungen samt Zinsen in der in der Vereinbarung über die 
Teilzahlung vereinbarten Höhe zu bezahlen. 

8.4. Übt der KI sein Rücktrittsrecht aus, gilt der Rücktritt 

auch für eine Vereinbarung über eine sonstige Nebenleistung, die 
im Zusammenhang mit der Vereinbarung über die Teilzahlung von 
der Bank selbst oder aufgrund einer Vereinbarung mit der Bank 
von einem Dritten erbracht wird. 

8.5. Übt der KI sein Rücktrittsrecht von der Vereinbarung über die 
Teilzahlung aus, hat dies keine Auswirkung auf den Kreditkarten-
vertrag, es sei denn der KI tritt auch vom Kreditkartenvertrag 
zurück. 

9. Änderungen der Vereinbarung über die Teilzahlung und der 
Besondere Bedingungen für die Teilzahlung 

9.1. Änderungen der Vereinbarung über die Teilzahlung und dieser 

BB Teilzahlung werden dem KI von der Bank mindestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens ange-
boten; dabei werden die vom Änderungsangebot betroffenen Best-
immungen und die vorgeschlagenen Änderungen des Vereinba-
rung über die Teilzahlung bzw. dieser BB Teilzahlung in einer dem 
Änderungsangebot angeschlossenen Gegenüberstellung (kurz: 
„Gegenüberstellung“) dargestellt. Das Änderungsangebot wird 
dem KI mitgeteilt. Die Zustimmung des KIs gilt als erteilt, wenn vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftli-
cher oder in einer mit dem KI vereinbarten Weise (z.B. per E-Mail) 
elektronisch erklärter Widerspruch des KIs bei der Bank einlangt. 
Die Bank wird den KI im Änderungsangebot darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines 
schriftlichen oder in einer mit dem KI vereinbarten Weise elektro-
nisch erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderungen 
gilt. Außerdem wird die Bank die Neufassung der Vereinbarung 
über die Teilzahlung und/oder der BB Teilzahlung dem KI über sein 
Ersuchen übersenden; auch darauf wird die Bank im Änderungs-
angebot hinweisen.

9.2. Die Mitteilung über die angebotenen Änderungen an den KI 
kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart worden ist. 
Solche Formen sind auch die Übermittlung des Änderungsange-
bots samt Gegenüberstellung

(i) per E-Mail an die vom KI bekannt gegebene E-Mail-Adresse und 

(ii) die Übermittlung an das elektronische e-Postfach im easy 
internetbanking, wobei der KI über das Vorhandensein des Ände-
rungsangebots im e-Postfach auf die mit ihm vereinbarte Weise 
(SMS, Push-Nachricht, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) 
informiert werden wird.

9.3. Eine Änderung des Kreditbetrags, der Vereinbarung über die 
Höhe des Sollzinssatzes, der Laufzeit des Teilzahlungsvertrages 
und der Vereinbarungen über die Zahlungen des KI ist auf der 
Grundlage von Punkt 9. ausgeschlossen.

9.4. Änderungen von Leistungen der Bank durch eine Änderung 
der Vereinbarung über die Teilzahlung bzw. dieser BB Teilzahlung 
nach Punkt 9. sind auf sachlich gerechtfertigte Fälle beschränkt; 
eine sachliche Rechtfertigung liegt dann vor, wenn die Änderung 
durch eine Änderung der auf die Vereinbarung über die Teilzahlung 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen oder durch eine Ände-
rung sowie eine Entwicklung der auf die Vereinbarung über die 
Teilzahlung anwendbaren Judikatur notwendig ist.

10. Geltung von Bestimmungen der Kreditkartenbedingungen 
und Gerichtsstand

10.1. Die Bestimmungen in den Punkten 2. und 16. und 17. der 
Kreditkartenbedingungen sind auch Inhalt der Vereinbarung über 
die Teilzahlung.

10.2. Der für Klagen des KIs oder gegen den KI bei Vertragsab-
schluss mit der Bank gegebene allgemeine Gerichtsstand in Öster-
reich bleibt auch dann erhalten, wenn der KI nach Vertragsab-
schluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt und österreichische 
gerichtliche Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind.

11. Außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten

Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus der 
Vereinbarung über die Teilzahlung kann der KI die „Gemein-
same Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirt-
schaft“, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, kontaktieren. 
Der KI hat die Möglichkeit, schriftlich oder elektronisch 
(E-Mail: office@bankenschlichtung.at) unter kurzer Schilderung 
des Sachverhaltes und unter der Beifügung der notwendigen 
Unterlagen, Beschwerden an diese Schlichtungsstelle zu richten.

12. Aufsichtsbehörde

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Finanzmarktaufsicht 
(FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.

 


